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(54) Bezeichnung: Armlehne

(57) Hauptanspruch: Armlehne, die zwischen zwei Sitzplät-
zen angeordnet ist, die als eine horizontal angeordnete U-
förmige Konstruktion ausgeführt ist, wobei ihr unterer Teil
sich auf eine feste Stütze stützt und zwischen den beiden
freien Enden dieser Konstruktion ein U-förmiger Bügel hori-
zontal eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der er-
wähnte Bügel mit der Möglichkeit seines Einrichtens sowohl
rechts, als auch links von der Ebene der erwähnten U-förmi-
gen Konstruktion eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung gehört zu den Möbeln und kann
Anwendung, zum Beispiel, in den Salons von Flug-
zeugen finden.

[0002] Es ist bekannt, dass wenn zwischen zwei
Sitzplätzen eine allgemeine Armlehne eingerichtet
ist, es zu einem ”Kampf” zwischen den auf diesen
Sitzplätzen sitzenden Personen führen kann, wer sei-
nen Arm auf die Armlehne legen darf. Für die Be-
seitigung dieses Problems wurde vorschlagen, ei-
ne solche Armlehne als eine horizontal angeordne-
te U-förmige Konstruktion auszuführen, wobei ihr un-
terer Teil sich auf eine feste Stütze stützt und zwi-
schen den beiden freien Enden dieser Konstrukti-
on ein U-förmiger Bügel horizontal eingerichtet ist
(US 7 959 231 B2).

[0003] Die bekannte Konstruktion hat einen wesent-
lichen Nachteil. Es ist in ihr prädestiniert, ob der Be-
nutzer von links oder der Benutzer von rechts den un-
teren Teil der U-förmigen Konstruktion als Armlehne
benutzen kann, was äußerst unbequem ist.

[0004] Die vorgeschlagene Erfindung beseitigt die-
sen Nachteil. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit-
tels der Merkmale des Anspruches 1.

[0005] Auf der Fig. 1 ist die vorgeschlagene Armleh-
ne, Seitenansicht, auf der Fig. 2 ist Schnitt A-A, wo-
bei sich der Bügel links gesehen von der Armlehne
befindet, auf der Fig. 3 ist Schnitt A-A, wobei der Bü-
gel sich rechts gesehen von der Armlehne befindet,
abgebildet.

[0006] Die vorgeschlagene Armlehne schließt eine
horizontale U-förmige Konstruktion ein, wobei sich ihr
unterer Teil 1 auf eine feste Stütze stützen soll. Der
untere Teil 1 und das Oberteil 2 der Konstruktion tra-
gen zwei Schlitze, entsprechend 3 und 4, in die man
die Füßchen eines U-förmigen Bügels 5 einsetzen
kann.

[0007] Bei der Benutzung der vorgeschlagenen
Armlehne verwendet einer der Passagiere als Arm-
lehne die obere Oberfläche 2 der Konstruktion, der
zweite – die innere Fläche 1 der Konstruktion. Dank
des Vorhandenseins des Bügels 5 biegt sich der
Oberteil nicht, mit dem Vorteil, dass man sich auf ihn
stützen kann. Den Bügel 5 kann man sowohl links
(Fig. 2) als auch rechts (Fig. 3) von der Konstrukti-
on platzieren, je nach dem, welcher der Passagiere –
entweder der, der links oder der, der rechts von der
Konstruktion sitzt – den unteren Teil 1 als Armlehne
benutzt.

[0008] Die vorgeschlagene Konstruktion ist tech-
nisch einfach auszuführen.

Patentansprüche

1.  Armlehne, die zwischen zwei Sitzplätzen ange-
ordnet ist, die als eine horizontal angeordnete U-för-
mige Konstruktion ausgeführt ist, wobei ihr unterer
Teil sich auf eine feste Stütze stützt und zwischen den
beiden freien Enden dieser Konstruktion ein U-för-
miger Bügel horizontal eingerichtet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erwähnte Bügel mit der Mög-
lichkeit seines Einrichtens sowohl rechts, als auch
links von der Ebene der erwähnten U-förmigen Kon-
struktion eingerichtet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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